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Alexandra Wölke  

Schriftliche Planung der unterrichtspraktischen Prüfung gem. § 34 OVP 

 

Fach: Deutsch 

Leistungskurs 13 

7.11.2006 

 

 
Thema der Unterrichtsreihe:  

„Sollen wir nur in Entsetzen, Scham und Schuld verstummen? Zu welchem Ende?“ – Bern-

hard Schlinks „Der Vorleser“ im Kontext des Auschwitzdiskurses 

 

Thema der Unterrichtsstunde:  

„Dass sie schuldig, aber nicht so schuldig war, wie es den Anschein hatte“ – Ein Sachver-

ständigenrat berät über Ausmaß und Schwere der Schuld der Angeklagten Hanna Schmitz in 

Bernhard Schlinks Roman „Der Vorleser.“ 

 

Stundenziel:  

Die Schülerinnen und Schüler sollen verschiedene Dimensionen des Schuldbegriffes erar-

beiten und anwenden, indem sie als Vertreterinnen und Vertreter in einem „Sachverständi-

genrat“ eine festgelegte Position vertreten, diese auf die konkrete Schuld Hannas beziehen 

und zu einem eigenen Urteil finden.  

 

Teilziele  

Die Schülerinnen und Schüler sollen… 

 

1. ... auf der Grundlage der Hausaufgabe in Kleingruppen die Position eines „Sachver-

ständigen“ einnehmen, indem sie zentrale Aspekte der zugehörigen Theorie in Form 

eines „Redekonzepts“ zusammenfassen und in angemessener Form darlegen. 

2. … in der Rolle der „Sachverständigen“ agieren, indem sie aus ihrer Rolle heraus die 

konkrete Schuld Hannas reflektieren und bewerten. 

a) … aus religiöser Sicht die Taten Hannas insofern als „Sünde“ beurteilen, als sie einen 

Mangel an der „Liebe, die für das Leben mit Gott wesentlich ist,“1 offenbaren.  

                                                 
1 vgl. Material zur vorbereitenden Hausaufgabe (Anhang). 
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b) …aus psychologischer Sicht erkennen, dass Hannas Argumentationsweise vor Ge-

richt nicht die „postkonventionelle Ebene“2 erreicht und sie darum ihre eigene Schuld 

nicht ausreichend einsehen und reflektieren kann.  

c) …aus philosophischer Sicht die Autonomie Hannas, die die Grundlage für die „Fähig-

keit, moralische Entscheidungen zu treffen“3 bildet, infolge ihres Analphabetismus in 

Frage stellen.  

d) …aus juristischer Sicht ihre Taten als alleinige Grundlage für die Feststellung ihrer 

Schuld herausstellen und bewerten, inwiefern eine „Vorwerfbarkeit der Tat“4 besteht.  

 

3. … abschließend zu einem begründeten, eigenen Urteil über Ausmaß und Schwere 

der Schuld Hannas finden. 

 
2.   Aufbau der Unterrichtsreihe 

 

„Sollen wir nur  in Entsetzen, Scham und Schuld verstummen? Zu welchem Ende?“ – 

Bernhard Schlinks „Der Vorleser“ im Kontext des Auschwitzdiskurses 

I.   Sequenz: Hinführung  

1. Auf dem Eis – Von der Notwendigkeit und der Gefahr der Beschäftigung mit dem Drit-

ten Reich und dem Holocaust anhand der Lektüre eines Essays von Bernhard 

Schlink.  

2. Vergangenheitsbewältigung, Schuld, Liebesbeziehung, Analphabetismus…- Erster 

Überblick und Kategorisierung der Schlüsselthemen anhand eines Schreibgesprä-

ches zu einzelnen „Megasätzen“ des Romans.5  

3. Wie fangen Romane an? – Ein Vergleich zwischen verschiedenen modernen Ro-

mananfängen und Fontanes „Irrungen, Wirrungen“ unter Berücksichtigung von des-

sen Theorie des „Keim[s] des Ganzen.“  

II.   Sequenz: „Die Frau, die sich meiner annahm, tat es fast grob“ - Die Liebesbezie-

hung zwischen Michael Berg und Hanna Schmitz 

4. „Aber ich erkenne heute im damaligen Geschehen das Muster, nach dem sich mein 

Leben lang Denken und Handeln zueinander gefügt haben.“ – Analyse der Erzählhal-

tung und der Diskrepanz zwischen erzählendem und erlebendem Ich im „Vorleser.“  

                                                 
2 Ebd.  
3 Ebd.  
4 Ebd.  
5 vgl. Einfach Deutsch. Unterrichtsmodell. Bernhard Schlink, Der Vorleser. Erarbeitet von Bettina 
Greese und Almut Peren-Eckert. Hg.v. Johannes Diekhans., S.20.  
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5. „Wir hatten keine gemeinsame Lebenswelt, sondern sie gab mir in ihrem Leben den 

Platz, den sie mir geben wollte.“ – Erarbeitung der Konstellation der Protagonisten im 

ersten Teil des Romans durch die Methode des Standbildbauens.  

6.  „Immer wieder habe ich in späteren Jahren von dem Haus geträumt.“ – Das Motiv 

des Hauses durch die Interpretation der Träume Michael Bergs unter Berücksichti-

gung der Traum-Theorien von Sigmund Freud und C.G. Jung.   

7. „Ich hätte das Duschen lieber gelassen. Sie war von peinlicher Sauberkeit…“ – Ana-

lyse von exemplarischen Textauszügen zur Erarbeitung der Symbolfunktion von Feu-

er und Wasser.  

III.   Sequenz: „Ich sah Hanna im Gerichtssaal wieder. Es war nicht der erste KZ-

Prozess und keiner der großen.“ -  Das Gerichtsverfahren gegen die ehemalige Aufse-

herin  

8.  „Für Hanna hätte die Verhandlung nicht schlechter laufen können. Schon bei ihrer 

Vernehmung zur Person hatte sie auf das Gericht keinen guten Eindruck gemacht.“ – 

Rekonstruktion und Interpretation des Verlaufes der Gerichtsverhandlung unter be-

sonderer Berücksichtigung der Verhaltensweisen Hannas durch die Erstellung von 

Gerichtsprotokollen.  

9. „Dass sie schuldig, aber nicht so schuldig war, wie es den Anschein hatte“ – 

Ein Sachverständigenrat berät über Ausmaß und Schwere der Schuld der An-

geklagten Hanna Schmitz.  

10. „Ich erkannte sie, aber ich fühlte nichts. Ich fühlte nichts.“ – Das Verhalten Michael 

Bergs während des Prozesses als ein Versuch der Vergangenheitsbewältigung an-

hand einer arbeitsteiligen Erschließung im Gruppenpuzzle.6 

11. „Hanna konnte nicht lesen und nicht schreiben. […] Sie kämpfte immer und hatte im-

mer gekämpft, nicht um zu zeigen, was sie kann, sondern um zu verbergen, was sie 

nicht kann.“ – Der Analphabetismus und seine individuellen und sozialen Folgen an-

hand der Erarbeitung eines Sachtextes und der Erstellung einer Mindmap.  

IV.   Sequenz: „De[r] Sommer nach dem Prozess…“ - Die Haftzeit Hannas und die Fol-

gen für die Protagonisten 

12. „Als die Verhandlung beendet war und die Angeklagten abgeführt wurden, wartete 

ich, ob Hanna zu mir schauen würde.“ – Die Entwicklung der beiden Protagonisten 

während der Gefängnisjahre von Hanna Schmitz in arbeitsteiliger Gruppenarbeit.7  

                                                 
6 vgl. Gesine Heddrich. Bernhard Schlink, Der Vorleser. Zugänge, Methoden der Textarbeit. Ein Schü-
lerheft, S.18 
7 vgl. Köster, Juliane: Bernhard Schlink. Der Vorleser. München 2000, S.116. 
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13. „Am nächsten Morgen war Hanna tot. Sie hatte sich bei Tagesanbruch erhängt.“ – 

Produktionsorientierte Auseinandersetzung mit den Motiven des Suizids durch die 

Abfassung eines fiktiven Abschiedsbriefes.  

14. „In einem Lager hatte die Tochter eine Aufseherin gehabt, die „Stute“ genannt wurde, 

ebenfalls jung, schön und tüchtig, aber grausam und unbeherrscht.“ – Erarbeitung ei-

ner historischen Vorlage und den Akzenten der literarischen Umgestaltung anhand 

eines Vergleichs zwischen dem Majdanek-Prozess und der Angeklagten Hermine 

Ryan, geb. Braunsteiner, und Hanna Schmitz.  

15. „Zuerst wollte ich unsere Geschichte schreiben, um sie loszuwerden. Aber zu diesem 

Zweck haben sich die Erinnerungen nicht eingestellt. […] Ich habe meinen Frieden 

mit ihr gemacht. Und sie ist zurückgekommen […]“ – Vom Umgang mit der Vergan-

genheit in der Gegenwart und der Bedeutung der Lese- und Schreibfähigkeit im Hin-

blick auf Reflexionsprozesse durch die Erarbeitung von abschließenden zentralen 

Thesen zum Roman.  

V.   Sequenz: Reflexion und Bewertung des Romans im Kontext des Auschwitzdiskur-

ses  

16.  „Wie sollte es ein Trost sein, dass mein Leiden an meiner Liebe zu Hanna in gewis-

ser Weise das Schicksal meiner Generation, das deutsche Schicksal war […]? – Die 

private Beziehung zwischen Michael Berg und Hanna Schmitz als Parabel für den 

Umgang der nachgeborenen Generation mit den Tätern des Dritten Reiches.  

17. „Autoren unter Generalverdacht“ – Reaktionen auf den Roman in der literarischen Öf-

fentlichkeit durch die Erarbeitung verschiedener Rezensionen und die Durchführung 

eines „literarischen Quartetts.“ 

18. Was ist modern am Vorleser? – Erarbeitung und Anwendung von romantheoreti-

schen Kategorien zur Einordnung und Wertung moderner Romane anhand der Theo-

rie Karl Migners und der Kritik Marcel Reich-Ranickis.8 

19. Rückblick und Evaluation der Unterrichtsreihe  

                                                 
8 vgl. Texte, Themen und Strukturen. Deutschbuch für die Oberstufe. Hg.v. Heinrich Biermann und 
Bernd Schurf. Berlin 1999, S. 149 f.  
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3. Zum didaktisch-methodischen Schwerpunkt: Literaturdidaktik als Kulturdi-
daktik 

 

Die Beschäftigung mit Bernhard Schlinks Roman „Der Vorleser“ in der Jahrgangsstufe 13 

basiert auf den Vorgaben für das Zentralabitur 2007, die die Beschäftigung mit dem Werk 

als exemplarischen Text der Gegenwartsliteratur vorsehen.9 Für die Vorgehensweise im 

Unterricht am Goerdeler-Gymnasium ergibt sich insofern eine Besonderheit, als einige 

der Schülerinnen und Schüler den Roman bereits in der Jahrgangsstufe 11 (vor Be-

kanntgabe der Abiturvorgaben) behandelt haben. Für die Planung und Durchführung der 

Unterrichtsreihe bedeutet dies die Notwendigkeit der Wiederholung einzelner textimma-

nenter Gesichtspunkte sowie die systematische Vertiefung des Stoffes im Hinblick auf 

textübergreifende Aspekte, etwa durch Einbezug des historischen und thematischen 

Kontextes10 zur Reflexion des Entstehungs- und Wirkungszusammenhangs des Romans. 

Dabei ergibt sich besonders im Hinblick auf das dem Roman eigene „gesellschaftliche[…] 

Problembewusstsein“ 11 die Chance, dazu beizutragen, dass die Schülerinnen und Schü-

ler durch die Auseinandersetzung mit Literatur „Erkenntniskategorien und Werthaltungen 

an[..]legen, [um] am kulturellen Leben teilzuhaben und es mitzugestalten.“ 12 Die hierfür 

notwendige Aneignung anwendungsbezogenen Wissens setzt voraus, dass die „hinter 

der Begrifflichkeit verborgenen Vorstellungen für Schüler geklärt sind.“13 Methodisch sei 

dieses Ziel etwa durch problemorientierte Querschnitte zu erreichen, die die „diskursive 

Auseinandersetzung mit zentralen Themen […] zum Gegenstand haben.“14 Auf diesem 

Wege könne Literaturdidaktik im Zusammenhang mit fächerübergreifenden Zielsetzun-

gen zu einer Kulturdidaktik werden, ohne die Texte zu verraten.  

Im Hinblick auf den „Vorleser“, der in den Kontext des Auschwitzdiskurses zu verorten ist, 

folgt daraus die Notwendigkeit, Inhalte und Methoden zu berücksichtigen, die eine an-

schließende Einordnung und Bewertung ermöglichen und die kontroverse Rezeption des 

Werkes nachvollziehbar machen. Dabei spielt sowohl zum Verständnis der Erzählintenti-

on des Romans als auch zu dessen Bewertung durch die Literaturkritik die literarische 

Entfaltung des Schuldbegriffes eine zentrale Rolle. So „bestreitet der Roman mit keinem 
                                                 
9 vgl. URL: http://www.learn-line.nrw.de/angebote/abitur-gost/fach.php?fach=1 (Abruf : 13.10. 06).  
10 vgl. Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-
Westfalen. Deutsch. Hg.v. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-
Westfalen. Düsseldorf 2004, S.21. 
11 Wangerin, Wolfgang: Romane im Unterricht. In: Taschenbuch des Deutschunterrichts. Grundfragen 
und Praxis der Sprach- und Literaturdidaktik. Bd.2: Literaturdidaktik: Klassische Form, Trivialliteratur, 
Gebrauchstexte. Hg.v. Günter Lange, Karl Neumann und Werner Ziesenis, 8.A., Baltmannsweiler 
2003, S.612. 
12 Matthiesen, Wilhelm: Umgang mit Texten in der Sekundarstufe II. In: Deutsch Didaktik. Leitfaden für 
die Sekundarstufe I und II. Hg.v. Michael Kämper van den Boogaart. 2. A., Berlin 2003, S.119. 
13 Ebd.  
14 Ebd., S. 123. 
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Wort“15 die Tatsache, dass Hanna Schmitz schuldig i.S. der Anklage ist. Zugleich provo-

ziert jedoch ihr Analphabetismus „bei der Frage nach ihrer Mündigkeit auch die nach ih-

rer Schuldfähigkeit“.16 Dies, sowie die narrative Strategie des Autors, der die Leserinnen 

und Leser den langsamen und unbequemen Verstehensprozess des Protagonisten 

nachvollziehen lässt, der in seiner einstigen Geliebten erst vor Gericht die ehemalige KZ-

Aufseherin erkennt, trägt zu einer „Reduktion des Monströsen“17 bei, die vom Autor ge-

wollt ist: Gerade das Monströse diene „als Schutz vor wirklicher Konfrontation. Man habe 

kein Problem damit, es sei auch nicht bedrohlich, da man in sicherer Distanz auf der an-

deren Seite stehe. Das Bedrängende fängt dort an, wo die Distanz geringer ist.“18 Die im 

Roman dargestellte Auseinandersetzung vor Gericht bleibt jedoch an der Oberfläche, da 

„nur die kriminelle Tat berücksichtigt und die Frage nach der Verantwortungsfähigkeit 

aus[ge]blendet [wird], weil Hannas Analphabetismus nicht bekannt ist.“19 Daneben 

kommt es im Interaktionsprozess vor Gericht zu massiven Missverständnissen zwischen 

den Parteien, die aus einem unterschiedlichen Verständnis der begangenen Straftaten 

resultieren: „Was eigentlich auf einer grundsätzlich humanen und moralischen Ebene 

hätte abgehandelt werden müssen, reduziert Hanna mit provozierender Beharrlichkeit auf 

eine Sach- und Organisationsfrage.“20 Infolgedessen reden die Beteiligten aneinander 

vorbei, sodass der Prozess weder zur Einsicht Hannas, noch zur Aufarbeitung ihrer 

Schuld beitragen kann. In der Folge bleibt der Schuldspruch „defizitär“21, was zugleich 

eine generelle Infragestellung des dargestellten Gerichtssystems impliziert. Insofern 

bleibt es den Leserinnen und Lesern überlassen, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Um 

dies begründet tun zu können, ist jedoch ein vertiefter Einblick in die Komplexität und die 

Begründungszusammenhänge des Schuldbegriffes notwendig. Den Schülerinnen und 

Schülern diesen im Unterricht zu ermöglichen, kann nur durch eine Methodik gelingen, 

die einerseits geeignet ist, diesbezügliche neue Inhalte22 zu erarbeiten, andererseits aber 

auch den Transfer auf die konkrete, im Roman aufgeworfene Schuldproblematik erlaubt. 

Eine arbeitsteilige Erschließung verschiedener Akzente des Schuldbegriffes und ihre 

                                                 
15 Köster, Juliane: Bernhard Schlink. Der Vorleser. München 2000, S.63. 
16 Ebd. 
17 Ebd.  
18 G. Kübler: Interview mit Bernhard Schlink, S. 36, zit. in: Ebd.  
19 Köster, Juliane: Bernhard Schlink. Der Vorleser. München 2000, S. 63. 
20 Reisner, Hanns-Peter: Lektürehilfen Bernhard Schlink „Der Vorleser“. Stuttgart 2001, S.51. 
21 Köster, Juliane: Bernhard Schlink. Der Vorleser. München 2000, S. 36. 
22 Anregungen zur Auswahl dieser neuen Inhalte habe ich folgendem Unterrichtsvorschlag entnom-
men: URL: 
http://lehrerfortbildungbw.de/faecher/deutsch/projekte/epik/der_vorleser/material/schuld_02.doc, Ab-
ruf: 04.10.06. 
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handlungsorientierte Auswertung23 innerhalb der Gesamtgruppe bieten sich demnach an, 

nicht zuletzt auch, um dem insgesamt recht hoch zu bewertendem Leistungsstand der 

Lerngruppe gerecht zu werden. Deshalb ist die Stunde methodisch-didaktisch i.S. einer 

„Sitzung eines Sachverständigenrates zur Klärung und Bewertung der Schuld der Ange-

klagten Hanna Schmitz“ arrangiert: Vier Gruppen agieren auf der Basis von hierfür aus-

gearbeiteten Texten als „Sachverständige“ zum Thema Schuld aus religiöser, philosophi-

scher, psychologischer und juristischer Sicht, während eine „Gerichtsdienerin“ bzw. ein 

„Gerichtsdiener“ dafür zuständig ist, den konkreten Fall Hanna Schmitz` vor dem Gremi-

um zu Gehör zu bringen.  

Der gewählte, handlungsbezogene Einstieg dient dazu, die Schülerinnen und Schülern 

zur Thematik und zum methodischen Vorgehen der Stunde hinzuführen und zugleich für 

Transparenz hinsichtlich des zu leistenden Arbeitsprozesses zu sorgen. Die Erarbei-

tungsphasen bauen hinsichtlich der zu leistenden Operationen i.S. einer Lernprogression 

systematisch aufeinander auf: So dient der Austausch in den Kleingruppen der integrativ 

angelegten Kontrolle der Hausaufgaben sowie dem sozialen Lernen24, bei dem die Er-

gebnisse leistungsschwächerer und -stärkerer Schülerinnen und Schüler miteinander 

verglichen, ggf. erweitert und zu einem „Redekonzept“ zusammengefügt werden. Die 

Präsentation der Ergebnisse in der zweiten Erarbeitungsphase führt allen Beteiligten 

zentrale Inhalte der jeweiligen Positionen vor Augen und schafft damit eine zur Weiterar-

beit notwendige Informations- und Wissensgrundlage. Um die Brücke zum anschließen-

den Transfer der Positionen auf den konkreten Fall zu schlagen, sollen wichtige „Fakten“ 

zur Person und zu den Taten Hanna Schmitz kurz in Erinnerung gerufen werden.  

Um zu gewährleisten, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler den Transfer aktiv 

mitvollziehen, ziehen sich die Vertreterinnen und Vertreter in ihre Ausgangsgruppen zu-

rück, um dort im gemeinsamen Diskurs zu beraten. Die Sicherung der hier erarbeiteten 

Ergebnisse in Form eines „Gerichtsgutachtens“ soll den Schülerinnen und Schülern sig-

nalisieren, dass sie weiterhin auf der Ebene des Spiels agieren und zunächst noch nicht 

ihr eigenes Urteil, sondern eines aus der ihnen zugewiesenen Perspektive heraus formu-

lieren sollen.  

Erst nach Verlesen der „Gutachten“ und der Auslöschungsphase kann eine genaue 

Durchdringung der Positionen, die für eine kritische, eigene Reflexion notwendig sind, 

vorausgesetzt werden. Diese wiederum soll den Schülerinnen und Schülern in der Vertie-

fung als Basis dienen, nunmehr als Leserinnen und Leser des Romans ein eigenes, fun-

                                                 
23 „Der Deutschunterricht ist vielfach handlungsorientiert und auf Anwendung und Transfer ausgerich-
tet.“ In: Richtlinien, S. 41. 
24 „Kooperatives Arbeiten und kommunikatives Handeln sind im Deutschunterricht bedeutsam für alle 
Lernbereiche.“ In: Richtlinien S. 40.  
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diertes Urteil über Ausmaß und Schwere der Schuld Hannas zu finden, welches sie nun 

begründet vertreten können. Zugleich kann es bei einer kontroversen Haltung einzelner 

Schülerinnen und Schüler dazu kommen, das eigene Urteil zu schärfen bzw. zu revidie-

ren. Die hier möglicherweise zur Sprache kommenden Ambivalenzen und Fragwürdigkei-

ten entsprechen der Erzählintention des Gesamtwerkes und appellieren zugleich an die 

kritische Reflexions- und Urteilsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Gelingt es, ange-

stoßen durch die Romanlektüre im gemeinsamen Diskurs auch für das eigene Denken 

und Handeln relevante Begriffe wie den Schuldbegriff zu klären und zu durchdenken, 

kann Literatur in ihrer möglichen Bedeutsamkeit hinsichtlich der eigenen Lebensgestal-

tung wirksam werden.  
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4.   Planungsübersicht 
NAME: Alexandra Wölke  
LERNGRUPPE: Deutsch LK 13 

DATUM : 07.11.2006 
ZEIT: 8.40-9.25 Uhr 

FACHLEHRER/in: 
Frau Lamberty 

STUNDENTHEMA: „Dass sie schuldig, aber nicht so schuldig war, wie es den 
Anschein hatte“ – Ein Sachverständigenrat berät über Ausmaß und Schwere 
der Schuld der Angeklagten Hanna Schmitz.  

STUNDENZIEL : Die Schülerinnen und Schüler sollen verschiedene Dimensionen des Schuldbegriffes erarbeiten und anwenden, indem sie als Vertreterinnen und Ver-
treter in einem „Sachverständigenrat“ eine festgelegte Position vertreten, diese auf die konkrete Schuld Hannas beziehen und zu einem eigenen Urteil finden.  

PHASEN INHALTLICHE SCHWERPUNKTE / OPERATIONEN SOZIAL-
/AKTIONSFORMEN 

MEDIEN ANMERKUNGEN ZUM  LERNPROZESS 

 
Einstieg  
 
 
 
 
Erarbeitung I  
 
 
 
 
Erarbeitung II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Lp. stellt die bereits aufgestellte „Kulisse“ vor, dabei 

werden Angaben zum Anlass (Einberufung eines 
„Sachverständigenrates“ zur Klärung und Bewertung 
der Schuld Hanna Schmitz`) sowie zu den bereits 
stattgefundenen Vorbereitungen gemacht.   

- SuS kommen in den zugeteilten Gruppen zusammen 
und treffen Absprachen bzgl. der Inhalte und ihrer 
Präsentation im Hinblick auf die „Sitzung des Sachver-
ständigenrates“  

 
- Lp. beruft in der Rolle der Moderatorin die „Sitzung“ 

ein und erteilt nacheinander den einberufenen Vertre-
terinnen und Vertretern der verschiedenen Positionen 
das Wort 

- SuS referieren aus ihrer jeweiligen Rolle heraus zent-
rale Aspekte der ihnen zugeteilten Position  

- Die nicht als Vertreterinnen und Vertreter in den 
„Sachverständigenrat“ berufenen SuS machen sich 
stichwortartig Notizen zu den darges tellten Positionen  

 
- Lp. bittet den/die mit dem Fall „Hanna Schmitz“ betrau-

te „Gerichtsdiener/in“, die Fakten zu ihrer Person und 
ihrem Verhalten vor Gericht in die Diskussion einzu-
bringen  

- „Gerichtsdiener/in“ nennt zentrale, die Person Hannas 
betreffende Aspekte  

 
LV 
 
 
 
 
GA  
 
 
 
 
LV 
 
 
SV  

 
Tafelkulisse,  
Aufsteller 
 
 
 
Aufgabenstellung, 
Karteikarten für 
das „Redekon-
zept“ 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsblätter 

 
- Handlungsbezogener Unterrichtseinstieg 

(Meyer) dient der Weckung von Aufmerk-
samkeit und Motivation. 

- Vorstellung der Kulisse (Schaffen einer 
Atmosphäre) führt inhaltlich und metho-
disch zum Thema der Stunde. 

- Der Austausch in den Kleingruppen dient 
der integrativ angelegten Kontrolle der 
Hausaufgaben, der (Selbst-) Vergewisse-
rung und Sicherung der erarbeiteten Inhal-
te sowie der Vorbereitung auf die Präsen-
tation. 

- Die „Einberufung der Sitzung“ unterstützt 
die Rollenübernahme und schafft Phasen-
transparenz im Unterrichtsablauf. 

- Die Präsentation des arbeitsteilig erwor-
benen Wissens eröffnet allen Beteiligten 
eine gemeinsame, auf Fakten beruhende 
Grundlage und schafft damit die Basis für 
die folgende Auseinandersetzung. 

- Das Notieren zentraler Aspekte dient der 
Sicherung der Inhalte und leitet die SuS 
zum aktiven Nachvollziehen der Kurzrefe-
rate an 

- Die Stellungnahme des/der „Gerichtsdie-
ner/in“ zur Person Hannas dient der Rück-
führung an den Text und bildet die Grund-
lage für den anschließenden Transfer. 
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PHASEN INHALTLICHE SCHWERPUNKTE / OPERATIONEN SOZIAL-

/AKTIONSFORMEN 
MEDIEN ANMERKUNGEN ZUM  LERNPROZESS 

 
Transfer 
 
 
 
 
 
 
 
Auswertung  
 
 
 
 
 
 
 
Vertiefung  

 
- Lp. fordert die „Sachverständigen“ auf, auf der Basis 

der genannten Fakten in ihren Gruppen Aspekte für 
ein „Gutachten“ zur Bewertung der Schuld Hannas 
zu formulieren  

- SuS formulieren in den verschiedenen Gruppen 
stichwortartig ihre Ergebnisse 

- Lp. bittet die „Sachverständigen“ um das Verlesen ih-
rer „Gutachten“ 

- Die Gutachten werden von den SuS öffentlich verle-
sen  

- Lp. beendet die „Sitzung“ und löst den „Sachver-
ständigenrat“ auf  

 
 
 
 

- Im abschließenden Unterrichtsgespräch regt die Lp. 
dazu an, sich nunmehr in ihrer Rolle als „Leserinnen 
und Leser des Romans“ ein Urteil über die Angeklag-
te zu bilden  

- SuS diskutieren über Ausmaß und Schwere der 
Schuld aus ihrer eigenen Sichtweise heraus  

 
- Lp. stellt die Hausaufgabe. Fakultativ: Bei Zeit-

knappheit in der Stunde könnte alternativ auch die 
Formulierung eines eigenen Urteils zur Gewichtung 
der Schuld Hannas Hausaufgabe sein.  

 

 
 
 
 
 
GA 
 
 
 
SV  
 
 
 
 
 
 
 
UG  

 
 
 
 
 
Vorlagen für ein 
schriftliches Ge-
richtsgutachten 
 

 
- Die Stellungnahme aus den verschiedenen 

Positionen stellt eine Transferleistung dar: Da-
bei dient die mehrperspektivische Betrachtung 
der Schuld Hannas zur Problematisierung des 
Schuldbegriffes und der Vorbeugung eines vor-
schnellen (Ver-)Urteilens  

- Das Verlesen der Gutachten führt allen Beteilig-
ten die Ergebnisse der Stunde vor Augen und 
ermöglicht zugleich einen Eindruck hinsichtlich 
der Komplexität des Schuldbegriffs sowie der 
Schwierigkeit einer eindeutigen Bewertung.   

- Die Auslöschungsphase durch Beendigung des 
„Sachverständigenrats“ beendet die Ebene des 
„Spiels“ und ermöglicht Rollendistanz. 

- Das abschließende UG dient zur vertieften 
Reflexion und zur persönlichen Auseinander-
setzung mit der Schuld Hannas. Dabei ent-
spricht das Abwägen ihrer Schuld seitens der 
Leserschaft der Erzählintention Schlinks.   

- Die HA dient der Sicherung der erarbeiteten 
Ergebnisse, der Rückführung an den Text so-
wie der Hinführung zum Thema der nächsten 
Stunde. Fakultativ: Die HA dient der Bündelung 
und Sicherung der in der Stunde erarbeiteten 
Ergebnisse und dem Finden eines eigenen, 
begründeten Urteils.  

HAUSAUFGABE ZUR STUNDE: Sie sind als Sachverständige/r in ein neu zusammentretendes Gerichtsverfahren zur Feststellung von Ausmaß und Schwere der 
Schuld der Angeklagten Hanna  
Schmitz berufen worden. Bereiten Sie sich auf diese Aufgabe vor, indem Sie sich anhand der Materialien in die Ihnen zugewiesene Position einarbeiten und 
die Ergebnisse in Form eines stichwortartigen, prägnanten „Redekonzeptes“ sichern.  

HAUSAUFGABE ZUR NÄCHSTEN STUNDE: Wie bewertet Michael Hannas Schuld? Interpretieren Sie die von ihm angestellten Reflexionen während des laufenden 
Prozesses und gehen Sie dabei besonders auf sein Urteil über Hanna ein.  
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6. Anhang  

 
o Vorlagen: Aufsteller für die Tischgruppen 

o Aufgabenstellung für die Kleingruppen  

o Arbeitsblatt 

o Vorlage für ein schriftliches Gerichtsgutachten 

o Arbeitsaufträge für die Hausaufgaben 

o Materialien zur vorbereitenden Hausaufgabe  

o Versicherung 
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Sachverständige 
der Justiz  

 
 

Sachverständige 
der Psychologie 

 
 

Sachverständige 
der Philosophie 

 
Sachverständige 

der Theologie 
 

 

 

 

 



 

© Alexandra Wölke/Studienseminar Paderborn  Seite 14 von 22 

Goerdeler-Gymnasium        ?          Deutsch-Leistungskurs 13.1          ?           07.11.2006 

     
     Thema: Bernhard Schlink, Der Vorleser 

 
Ein Sachverständigenrat berät  

über Ausmaß und Schwere der Schuld der Angeklagten Hanna Schmitz. 

 

Situation:  

Ein Gericht tritt zur Feststellung von Ausmaß und Schwere der Schuld der Angeklagten 

Hanna Schmitz neu zusammen. Zur Klärung des Schuldbegriffes werden Sie vom zuständi-

gen Richter als Sachverständige/r einberufen, um vor dem Hintergrund ihres Fachverstandes 

im „Sachverständigenrat“ zu argumentieren und schließlich ein Gutachten zu erstellen, was 

in die Urteilsfindung einfließen soll.  

 

Aufgabe:  

Bereiten Sie für diese Sitzung die Rolle eines/r Sachverständigen (vgl. Hausaufgabe) vor.  

 

1. Tauschen Sie sich in ihrer Sachverständigengruppe über die Ergebnisse Ihrer 

Hausaufgabe aus und klären Sie im Gespräch Ihre Position.  

2. Bereiten Sie gemeinsam auf einer Karteikarte ein kurzes „Redekonzept“ vor, 

worin Sie zentrale Aussagen in Stichworten festhalten.  

3. Einigen Sie sich, wer von Ihnen die Rolle des/der „Sachverständigen“ in der 

anschließenden „Sitzung“ übernimmt.  

 

              

                       Vorbereitungszeit: ca. 5 min.   
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                                                                        Goerdeler-Gymnasium      ?        Deutsch Leistungskurs 13.1       ?         07.11.06 

1 Thema: Bernhard Schlink, Der Vorleser 

Ein Sachverständigenrat berät über Ausmaß und Schwere der Schuld der Angeklagten Hanna Schmitz. 

 
„Schuld“ bzw. „Schuldfähigkeit“ aus 

…juristischer Sicht  …psychologischer Sicht …philosophischer Sicht …religiöser Sicht 
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Gutachten 

 
zur Feststellung der Schuld 

 
von Frau Hanna Schmitz, geb. 1922 in Siebenbürgen 

erstellt im Auftrag von: Goerdeler-Gericht Paderborn 

durch die Sachverständigen für  ________________________ 

 
1.   Klärung der Schuldfrage  

Nach genauer Einsicht in die Akten und Prüfung der Sachlage im Fall Hanna Schmitz ge-

be ich folgende Beurteilung zur Feststellung ihrer Schuld ab:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.   Darlegung der Konsequenzen  

Folgende Empfehlungen hinsichtlich des weiteren Verfahrens und des Umgangs mit der 

Angeklagten ergehen hiermit an das Gericht:  
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Deutsch Leistungskurs 1     ?    Schuljahr 2006/07   ?     Goerdeler-Gymnasium Paderborn ?  Lamberty/Wölke 

             Datum: 7.11.2006 

Thema: Bernhard Schlink, Der Vorleser  

 

Hausaufgabe:  

Wie bewertet Michael Hannas Schuld? Interpretieren Sie die von ihm angestellten 
Reflexionen während des laufenden Prozesses und gehen Sie dabei besonders auf sein  

Urteil über Hanna ein.  
Berücksichtigen Sie dabei besonders folgende Textstellen:  

S. 87 Z. 14-29; S. 93 Z. 13-29; S. 96 Z. 21- S. 97 Z. 14; S. 126 Z. 11- S. 129 Z. 4; S. 151 Z. 24 - 
S. 152 Z. 3; S. 153 Z. 4-20; S. 155 Z. 18-22  

 

 
 

 
 

 
Deutsch Leistungskurs 1     ?    Schuljahr 2006/07   ?     Goerdeler-Gymnasium Paderborn ?  Lamberty/Wölke 

             Datum:_________________ 
Thema: Bernhard Schlink, Der Vorleser  

 

Ein Sachverständigenrat berät 
über Ausmaß und Schwere der Schuld der Angeklagten Hanna Schmitz. 

 
Aufgabenstellung:  
Sie sind als Sachverständige/r in ein neu zusammentretendes Gerichtsverfahren  
zur Feststellung von Ausmaß und Schwere der Schuld der Angeklagten Hanna Schmitz berufen 
worden. Bereiten Sie sich auf diese Aufgabe vor, indem Sie sich anhand der Materialien in die Ih-
nen zugewiesene Position einarbeiten und die Ergebnisse in Form eines stichwortartigen, präg-
nanten „Redekonzeptes“ sichern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sachverständige nehmen aufgrund ihrer Sachkunde zu tatsächlichen Sachverhalten Stellung. 
Sie haben die Aufgabe, unparteiisch, unabhängig und objektiv den vorgegebenen Sachverhalt 
fachlich zu beurteilen. Mit Hilfe von Sachverständigengutachten können gerichtliche Streitigkei-
ten vermieden oder, falls es dazu kommen sollte, richtige und gerechte Entscheidungen getrof-
fen werden. Dennoch sind Gutachten grundsätzlich nicht rechtsverbindlich. Der Richter ist viel-
mehr verpflichtet, die Erkenntnisse des Gutachters kritisch zu überprüfen und sich im Rahmen 
der freien Beweiswürdigung eine eigene Überzeugung zu bilden. Ggf. muss er ein weiteres Gut-
achten einholen. 
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Sachverständigengruppe 1: Vertreterinnen und Vertreter der Justiz 

„Schuld“ aus juristischer Sicht 
Der Schuldbegriff in der Justiz  
 

II. Schuldprinzip:  
Strafe setzt Schuld voraus – nulla poena sine culpa, Schuldprinzip. Das Schuldprinzip bildet 
neben dem Gleichheitsprinzip eines der Grundprinzipien des Strafrechts.  
1. Das Schuldprinzip hat Verfassungsrang. Es folgt aus dem Rechtsstaatsprinzip des Grund-

gesetzes (Art. 1 und 20) Gerechtigkeit und Menschenwürde erfordern, jemanden für eine 
Tat nur dann zu bestrafen, wenn die Tat ihm persönlich – individuell – zugerechnet werden 
kann. […] Die Schuldfähigkeit bezeichnet das Mindestmaß an Selbstbestimmung, das vom 
Gesetz für die strafrechtliche Verantwortlichkeit verlangt wird.  

2. Das geltende Strafrecht trägt dem Schuldprinzip Rechnung, indem es Gründe, welche der 
individuellen Zurechnung der Tat entgegenstehen, als schuld- und damit strafausschlie-
ßend anerkennt. […] Eine fehlende Schuldfähigkeit des Täters kann sich einerseits aus 
seinem Alter (§19 StGB) oder andererseits aus einer mangelnden persönlichen Einsichts- 
und Steuerungsfähigkeit (§ 20 StGB) ergeben.  

 
III. Schuldbegriff 
Schuld i.S. des Strafrechts ist Vorwerfbarkeit der Tat.  
1. Die als Unrecht missbilligte Tat (z.B. die nicht gerechtfertigte Tötung eines Menschen) wird 

in der Wertungsstufe dem Täter persönlich vorgeworfen. Vom Unrecht bzw. von der 
Rechtswidrigkeit als generellem Unwerturteil über die Tat unterscheidet sich die Schuld als 
individuelles Unwerturteil über die Handlung des Täters.  

2. Schuld bedeutet die Vorwerfbarkeit eines strafrechtlich relevanten Verhaltens. Vorwerfbar-
keit bedeutet, dass der Täter rechtswidrig gehandelt hat, obwohl er nach seinen Fähigkei-
ten und unter den konkreten Umständen der Tat in der Lage war, sich von der im Tatbe-
stand normierten Pflicht zu rechtmäßigen Verhalten leiten zu lassen. Bestandteile der 
Schuld sind die Schuldfähigkeit, eine der beiden Schuldformen (Vorsatz- oder Fahrlässig-
keitsschuld), das Unrechtsbewusstsein, das Fehlen von Entschuldigungsgründen und evtl. 
noch spezielle Schuldmerkmale. Das Unrechtsbewusstsein setzt die Einsicht voraus, dass 
das Verhalten rechtlich verboten ist. Fehlt das Unrechtsbewusstsein, liegt ein Verbotsirrtum 
vor.  

 
IV. Schuldgegenstand und Schuldmaßstab 
1. […] die mangelnde Rechtsgesinnung des Täters ist der eigentliche Gegenstand des 

Schuldvorwurfs.  
2. Was dem Täter vorgeworfen wird, ist seine Tat, nicht seine Lebensführung, aus der sie 

hervorgegangen, und nicht sein Charakter, aus dem sie zu erklären sein mag. Das Straf-
recht kennt nur eine Tatschuld, nicht eine Lebensführungsschuld und auch keine Charak-
terschuld.  

3. Vorgeworfen wird dem Täter seine Tat nicht, weil sie unmoralisch, sondern weil sie unge-
setzlich bzw. rechtswidrig ist.  

 
(Quellen: Udo Ebert: Strafrecht. Allgemeiner Teil. Heidelberg 1985, S.79f., 
URL:http://www.rechtswoerterbuch.de/rw/definition.asp?Modus=haeufig&id=296&Begriff=Actio%2
0libera%20in%20causa, Abruf: 08.10.06) 

 



Wölke Der Vorleser 

© Alexandra Wölke/Studienseminar Paderborn  Seite 19 von 22 

 
Sachverständigengruppe 2: Die Vertreterinnen und Vertreter der Psychologie  

„Schuld“ und moralisches Empfinden aus psychologischer Sicht 
Die Stufentheorie des moralischen Urteils nach Lawrence Kohlberg 
Die kognitive Entwicklungstheorie des moralischen Urteils von Lawrence Kohlberg geht davon aus, 
dass sich das Moralbewusstsein beim Menschen stufenweise in immer derselben Reihenfolge 
entwickelt, wobei nicht alle Menschen die höheren Stufen des Moralbewusstseins erreichen.  
Mit so genannten „moralischen Dilemmata“ untersuchte Kohlberg die moralische Entwicklung des 
Menschen. Den Probanden wurden zehn hypothetische Dilemmata vorgelegt. Durch diese fiktiven 
Geschichten wurden sie mit moralischen Problemstellungen konfrontiert: Die Protagonisten gera-
ten z.B. in einen inneren Konflikt mit Normen und Gesetzen, wenn die Forderung einer Autorität im 
Widerspruch zu dem Wohlergehen anderer Personen steht. Kohlberg führte auf der Basis der vor-
liegenden Antworten eine Analyse der Struktur des moralischen Urteils durch, indem er die Argu-
mente bzw. die angegebenen Begründungen für die jeweilige Entscheidungsrichtung untersuchte.  
Kohlberg bezeichnet seine Theorie als kognitive Entwicklungstheorie. Dies basiert auf der Annah-
me, dass moralisches Urteilen auf der kognitiven Entwicklung aufbaue und von ihr abhänge.  
Kohlberg erkennt drei Hauptniveaus des moralischen Urteilens, die jeweils aus zwei Unterstufen 
bestehen:  
Präkonventionelle Ebene 

1. Stufe - Die Orientierung an Strafe und Gehorsam: In der ersten Stufe orientieren sich die 
Probanden nicht an moralischen Ansprüchen, sondern im Wesentlichen an wahrgenom-
menen Machtpotenzialen. Die von Autoritäten gesetzten Regeln werden befolgt, um Stra-
fen zu vermeiden. Stichworte: Fremdbestimmte Moral, Egozentrismus, Lust-Schmerz-
Orientierung, Vermeiden von Strafe. 

2. Stufe - Die instrumentell-relativistische Orientierung: In der zweiten Stufe erkennen die 
Probanden die Gegenseitigkeit menschlichen Verhaltens. Rechthandeln besteht darin, die 
eigenen Bedürfnisse und gelegentlich die von anderen als Mittel (instrumentell) zu befriedi-
gen. Menschliche Beziehungen werden vergleichbar mit der Austauschbeziehung des 
Marktes verstanden. Sie orientieren ihr Verhalten an dieser Gegenseitigkeit, reagieren also 
kooperativ auf kooperatives Verhalten und üben Rache für ihnen zugefügtes Leid. (do ut 
des – „ich gebe, damit du gibst“) Stichworte: Individualismus, naiver Hedonismus, Kosten-
Nutzen-Orientierung, Belohnung und Strafe.  

Konventionelle Ebene 
3. Stufe - Die interpersonale Konkordanz oder „good boy/nice-girl“-Orientierung: Moralische 

Erwartungen anderer werden anerkannt. Den Erwartungen der Bezugspersonen und Auto-
ritäten möchte der Proband entsprechen, nicht nur aus Angst vor Strafe. Korrespondierend 
richtet er ebenfalls Erwartungen an das Verhalten anderer. Stichworte: Beziehung, Konfor-
mität mit anderen, Braves-Kind-Orientierung, Anerkennung gewinnen.  

4. Stufe – Die Orientierung an Gesetz und Ordnung: Über die dritte Stufe hinaus erkennt der 
Proband die Bedeutung moralischer Normen für das Funktionieren der Gesellschaft. Auch 
die nicht von den Bezugspersonen an den Probanden gerichteten Erwartungen werden er-
kannt (allgemeine moralische Regeln der Gesellschaft) und befolgt, da sie für das Auf-
rechterhalten der sozialen Ordnung erforderlich sind (law and order). Stichworte: Soziales 
System und Gewissen, Recht - und Ordnung – Orientierung, Regeln befolgen.  

Postkonventionelle Ebene 
5. Stufe – Die legalistische Orientierung am Sozialvertrag: Moralische Normen werden jetzt 

hinterfragt und nur noch als verbindlich angesehen, wenn sie gut begründet sind. In der 
fünften Stufe orientiert sich der Proband an der Idee des Gesellschaftsvertrages. Aus der 
Gerechtigkeit oder der Nützlichkeit für alle werden bestimmte Normen akzeptiert. Nur etwa 
ein Viertel aller Menschen erreicht diese Stufe. Stichworte: Sozialer Kontrakt, Einsatz für 
die Gemeinschaft, Gesetze sind nicht „absolut“.  



Wölke Der Vorleser 

© Alexandra Wölke/Studienseminar Paderborn  Seite 20 von 22 

6. Stufe – Die Orientierung am universalen ethischen Prinzip: Hier wird die noch diffuse Be-
gründung von Normen (wie in der fünften Stufe) verlassen. Die Moralbegründung orientiert 
sich jetzt am Prinzip der zwischenmenschlichen Achtung, dem Vernunftstandpunkt der Mo-
ral. Das richtige Handeln wird mit selbst gewählten ethischen Prinzipien, die sich auf Uni-
versalität und Widerspruchslosigkeit berufen, in Einklang gebracht, wobei es sich nicht 
mehr um konkrete moralische Regeln, sondern um abstrakte Prinzipien handelt. Konflikte 
sollen argumentativ unter Einbeziehung aller Beteiligten begründet werden. Stichworte: U-
niverselle ethische Prinzipien, Vernunft und Moral, Gleichberechtigung aller Menschen.  

 
(Quelle: URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Kohlberg; 
http://de.wikipedia.org/wiki/Stufentheorie_des_moralischen_Verhaltens, Abruf: 08.10.06)  
 

 
Sachverständigengruppe 3: Die Vertreterinnen und Vertreter der Philosophie 

„Schuld“ und die Frage nach der Autonomie des Individuums  
aus philosophischer Sicht 

Der Autonomie-Begriff in der Philosophie 
Als philosophischer Begriff ist Autonomie (von gr.autos, selbst und nomos, Gesetz) wesentlich von 
Kant geprägt. Kant verwendet den Begriff mit einem aufklärerischen Anspruch: der Mensch soll 
sich seiner eigenen Vernunft bedienen, statt sich von fremden Autoritäten und der Tradition 
bestimmen zu lassen.  
Moralische Autonomie nennt man die Selbstbestimmung des Menschen als Vernunftwesen, die 
Fähigkeit eine Wahl zu treffen, moralische Entscheidungen zu fällen. Vernunftbegabte und selbst-
bewusste Wesen haben vermutlich diese Fähigkeit.  
In Erweiterung des Begriffs moralischer Autonomie ist die Autonomie der Vernunft die Unabhän-
gigkeit der Vernunft von äußeren (u.a. religiösen) Autoritäten.  
Bei Fichte ist die absolute Existenz und Autonomie des Ich der erste und unbestimmte Grundsatz, 
in dem allem Bewusstsein zugrunde liegende Tathandlung zum Ausdruck kommt. Sie bedeutet:  

1. eine ununterbrochene Gesetzgebung des vernünftigen Wesens an sich selbst; 
2. absolute Unbestimmbarkeit durch irgendetwas außer dem Ich;  
3. absolute Reflexion auf sich.  

In einem allgemeinen Sinn kann Autonomie heißen, dass ein Bereich oder eine Tätigkeit sich aus 
sich heraus bildet und aus sich selbst heraus verständlich ist (z.B. Autonomie der Kunst, Autono-
mie der Wissenschaft).  
(Quelle: URL: http://phillex.de/index.htm, Abruf: 19.10.06)  
 
 
Quellentext zum Thema 
Immanuel Kant: Was ist Aufklärung?  
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmün-
digkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. 
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Vers-
tandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen. […] 
Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die 
Natur längst von fremder Leitung frei gesprochen, dennoch gerne unmündig bleiben. […] Dass der 
bei weitem größte Teil der Menschen den Schritt zur Mündigkeit, außerdem dass er sehr be-
schwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte: dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberauf-
sicht über sie gütigst auf sich genommen haben. […] 
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Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen 
Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar lieb gewonnen und ist vor der Hand wirklich un-
fähig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihn niemals Gebrauch davon ma-
chen ließ. Satzungen und Formeln, diese mechanischen Werkzeuge eines vernünftigen 
Gebrauchs oder vielmehr Missbrauchs seiner Naturgaben, sind Fußschellen einer immerwähren-
den Unmündigkeit. Wer sie auch abwürfe, würde dennoch auch über den schmalsten Graben ei-
nen nur unsicheren Sprung tun, weil er zu dergleichen freier Bewegung nicht gewöhnt ist. Daher 
gibt es nur Wenige, denen es gelungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der 
Unmündigkeit heraus zu wickeln und dennoch einen sicheren Gang zu tun. […] 
Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die unschädlichste unter al-
lem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von seiner Vernunft in allen Stücken Gebrauch zu 
machen. Nun aber höre ich von allen Seiten rufen: räsonniert nicht! Der Offizier sagt: räsonniert 
nicht, sondern exerziert! […] Der Geistliche: räsonniert nicht, sondern glaubt! […] Hier ist überall 
Einschränkung der Freiheit. Welche Einschränkung aber ist der Aufklärung hinderlich? welche 
nicht, sondern ihr wohl gar beförderlich? – Ich antworte: der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft 
muss jederzeit frei sein, und der allein kann Aufklärung unter Menschen zustande bringen; der 
Privatgebrauch derselben aber darf öfters sehr gerne enge eingeschränkt sein, ohne doch darum 
den Fortschritt der Aufklärung sonderlich zu hindern. Ich verstehe aber unter dem öffentlichen 
Gebrauch seiner eigenen Vernunft denjenigen, den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen 
Publikum der Leserwelt macht. […]  
Wenn denn die Natur unter dieser harten Hülle den Keim, für den sie am zärtlichsten sorgt, näm-
lich den Hang und Beruf zum freien Denken, ausgewickelt hat: so wirkt dieser allmählich zurück 
auf die Sinnesart des Volks (wodurch dieses der Freiheit zu handeln nach und nach fähiger wird) 
und endlich sogar auf die Grundsätze der Regierung, die es ihr selbst zuträglich findet, den Men-
schen, der nun mehr als Maschine ist, seiner Würde gemäß zu behandeln.  
 

 
Sachverständigengruppe 4: Die Vertreterinnen und Vertreter der Theologie 

„Schuld“ aus religiöser Sicht 
Der Sünden- und Schuldbegriff in Religion und Theologie  
Sünde ist ein Begriff insbesondere der abrahamitischen Religionen (Judentum, Christentum, Is-
lam). Er bezeichnet vor allem im christlichen Verständnis den unvollkommenen Zustand des Men-
schen, der von Gott getrennt ist. In der Bibel wird die Trennung des Menschen von Gott in mytho-
logischer Sprache in der Geschichte der Vertreibung aus dem Garten Eden (Ex 3,1ff) beschrieben. 
Die Situation des von Gott getrennten Menschen ist eine Realität, die der Mensch bereits vorfindet. 
Diese Realität ist beispielsweise auch in „sündhaften Strukturen“ wie z.B. ungerechten gesell-
schaftlichen Verhältnissen vorhanden.  
Daneben bezeichnet der Begriff – ungenau – die aus dem Zustand der Sünde resultierende, ver-
werfliche und daher sündige Tat. Die Tat-Sünden sind eine Folge aus der unüberwindbaren Tren-
nung. Möglich wird die Sünde nur auf dem Boden der menschlichen Freiheit, sich für oder gegen 
Gott als seinem Lebenssinn zu entscheiden und diese Entscheidung in alle einzelnen Situationen 
hinein zu verwirklichen. Obwohl der von Gott beabsichtigte Sinn der Freiheit die freie Übernahme 
der Bestimmung des Menschen durch ihn selbst ist, gehört zu ihrem Wesen notwendig auch die 
Möglichkeit der gegenteiligen Entscheidung. Jede Sünde gefährdet das Leben der Gottverbunden-
heit, zu der der Mensch berufen ist.  
Eine Sünde, die den Menschen dieses Lebens ganz beraubt, wird herkömmlich als schwere oder 
Todsünde bezeichnet. In jener schweren Sünde lässt es der Mensch an jener Liebe mangeln, die 
dem Leben mit Gott wesentlich ist. Durch die Schuld der schweren Sünde verliert der Mensch das 
Leben in Gottgemeinschaft, was als Folge die Unfähigkeit, aus eigener Kraft die Gottgemeinschaft 
wieder zu erwerben sowie mancherlei Zerrissenheit und Unausgefülltheit im irdischen Leben, das 
nicht gemäß seiner gottgegebenen Bestimmung gestaltet wird, nach sich zieht. Solche Wirkungen 
kann die Sünde des Menschen nur haben, wenn der Mensch die Abwendung von Gott mit ganzem 
Einsatz der Person vollzieht. Dazu gehört, dass er sich der Bedeutung dessen, was er tut, hinrei-
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chend bewusst ist und dass er sich mit einer im Wesentlichen ungehemmten Freiheit dafür ent-
scheidet.  
Von der Todsünde unterscheidet sich die leichte oder lässliche Sünde dadurch, dass sie nicht eine 
ganzpersonale Entscheidung gegen Gott ist, daher den Menschen nicht von Gott trennt, ihn nicht 
des Gnadenlebens beraubt, aber immerhin dieses Leben in seiner Vollverwirklichung beeinträch-
tigt und in einem gewissen Grad unerfüllt lässt, es in seinem Wachstum hemmt und mit dieser 
Schwächung den Menschen auch für schwere Formen der Sünde anfällig macht. Die Ursache für 
das Begehen lässlicher Sünden mag darin liegen, dass der Mensch die sittliche Bedeutung seines 
Tuns nicht vollkommen erfasst oder Einflüssen unterliegt, die seine Freiheit nicht ganz zur Auswir-
kung kommen lassen.  
Judentum, Christentum und Islam gehen davon aus, dass Gott von Sünde befreien kann. Der Ge-
danke der Erlösung durch Gott, der schon im AT eine große Rolle spielt, ist ein Bild, das einer 
Sklavenhalter-Gemeinschaft entnommen ist und wohl wesentlich auf die Erfahrungen des Volkes 
Israel im Sklavenhaus Ägypten zurückzuführen ist. Jemanden erlösen hieß: jemanden loskaufen 
aus Fremdbestimmung und Unfreiheit. Danach gestaltete sich ein Gottesbild: Jahwe als der 
Loskaufer, Freikaufer, Retter, Heiler. Das NT überträgt das rettende Loslösen auf die Gestalt Jesu 
(Jeschua bedeutet an sich schon: Jahwe rettet). Durch Jesus Christus erlöst zu sein, heißt: nicht 
mehr in Fesseln sein, frei zu sein für ein Leben der Liebe.  
Für den glaubenden Menschen setzt das Streben nach einem solchen Leben in Gottverbundenheit 
eine innere Haltung der Bereitschaft zur Umkehr, zur Buße und zur Versöhnung voraus. Unter Bu-
ße versteht man die beständige Bereitschaft, sich von bösen Gedanken, Worten und Werken zu 
distanzieren. Dazu gehören: Um Verzeihung bitten, Verzicht, Wiedergutmachung, Bereitschaft zum 
Neuanfang. Von entscheidender Bedeutung bei der Buße ist die Reue. Das Sakrament der Ver-
söhnung (Beichte) ist jenes Zeichen, durch welches Gott dem Menschen als ein barmherziger Gott 
begegnet. Indem der Beichtende sein Vergehen aufrichtig bereut, wendet er sich Gott wieder zu. 
Der Glaube an die Beichte gründet sich in den Worten Jesu an seine Jünger: „Wem ihr die Sünden 
vergebt, dem sind sie vergeben.“  
 
(Quellen: URL: http://reli-lex.de/; 
http://www.stjosef.at/index.htm?morallexikon/index.htm~mainFrame; 
http://de.wikipedia.org/wiki/SÃ¼nde, Abruf: 09.10.06) 

 
 


